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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zum Vorbehandeln und
anschließenden Fördern, Plastifizieren oder Agglomerieren
von Kunststoffen, insbesondere von thermoplastischem
Abfallkunststoff zu Recyclingzwecken, mit einem Behälter
(1) für das zu verarbeitende Material, wobei im Behälter
(1) zumindest ein um eine Drehachse (10) drehbares um-
laufendes Misch- und/oder Zerkleinerungswerkzeug (3) zur
Mischung, Erwärmung und gegebenenfalls Zerkleinerung
des Kunststoffmaterials angeordnet ist,
wobei in einer Seitenwand (9) des Behälters (1) im Bereich
der Höhe des oder des untersten, bodennächsten Misch-
und/oder Zerkleinerungswerkzeugs (3) eine Öffnung (8)
ausgebildet ist, durch die das vorbehandelte Kunststoffma-
terial aus dem Inneren des Behälters (1) ausbringbar ist,
wobei zumindest ein Förderer (5), insbesondere ein Extru-
der (5), zur Aufnahme des vorbehandelten Materials vorge-
sehen ist, mit zumindest einer in einem Gehäuse (16) ro-
tierenden, insbesondere plastifizierenden oder agglomerie-
renden, Schnecke (6), wobei das Gehäuse (16) eine an sei-
ner Stirnseite (7) oder in seiner Mantelwand liegende Ein-
zugsöffnung (80) für das von der Schnecke (6) zu erfassen-
de Material aufweist, und die Einzugsöffnung (80) mit der
Öffnung (8) in Verbindung steht,
dadurch gekennzeichnet, dass
die gedachte Verlängerung der zentralen Längsachse (15)
des Förderers (5) oder der der Einzugsöffnung (80) nächst-
liegenden Schnecke (6) entgegen der Förderrichtung (17)
des Förderers (5) an der Drehachse (10) ohne diese zu
schneiden vorbeiführt, wobei die Längsachse (15) des För-
derers (5) oder der der Einzugsöffnung (80) nächstliegen-
den Schnecke (6) ablaufseitig in Drehrichtung (12) zu der
zur Längsachse (15) parallelen, von der Drehachse (10)
des Misch- und/oder Zerkleinerungswerkzeugs (3) in För-
derrichtung (17) des Förderers (5) nach außen gerichteten
Radialen (11) des Behälters (1) um einen Abstand (18) ver-
setzt ist, und
dass an der Innenwandfläche des Behälters (1) zumin-
dest ein stegförmiger, in das Innere des Behälters (1) ge-
richteter Abweiser (50) angeordnet ist, dessen Höhenver-
lauf in Drehrichtung (12) des Mischwerkzeuges (3) gese-
hen von oben nach unten zu abnimmt und über seine Län-

ge mit einer Ebene (E) senkrecht zur Drehachse (10) der
Mischwerkzeuge (3) einen spitzen Winkel (α) einschließt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind zahlrei-
che ähnliche Vorrichtungen unterschiedlicher Bau-
art bekannt, umfassend einen Aufnahmebehälter
bzw. Schneidverdichter zum Zerkleinern, Erwärmen,
Erweichen und Aufbereiten eines zu recycelnden
Kunststoffmaterials sowie einen daran angeschlos-
senen Förderer bzw. Extruder zum Aufschmelzen
des derart vorbereiteten Materials. Ziel ist es dabei,
ein qualitativ möglichst hochwertiges Endprodukt, zu-
meist in Form eines Granulates, zu erhalten.

[0003] So sind beispielsweise in der EP 123 771
oder der EP 303 929 Vorrichtungen mit einem Auf-
nahmebehälter und einem daran angeschlossenen
Extruder beschrieben, wobei das dem Aufnahme-
behälter zugeführte Kunststoffmaterial durch Rotie-
ren der Zerkleinerungs- und Mischwerkzeuge zerklei-
nert und in Thrombenumlauf gebracht und durch die
eingebrachte Energie gleichzeitig erwärmt wird. Da-
durch bildet sich eine Mischung mit ausreichend guter
thermischer Homogenität aus. Diese Mischung wird
nach entsprechender Verweilzeit aus dem Aufnah-
mebehälter in den Schneckenextruder ausgetragen,
gefördert und dabei plastifiziert bzw. aufgeschmol-
zen. Der Schneckenextruder ist dabei etwa auf der
Höhe der Zerkleinerungswerkzeuge angeordnet. Auf
diese Weise werden die erweichten Kunststoffteil-
chen durch die Mischwerkzeuge aktiv in den Extruder
gedrückt bzw. gestopft.

[0004] Die meisten dieser seit langem bekannten
Konstruktionen befriedigen nicht im Hinblick auf die
am Ausgang der Schnecke erhaltene Qualität des be-
arbeiteten Kunststoffmateriales und/oder im Hinblick
auf den Ausstoß der Schnecke. Untersuchungen ha-
ben gezeigt, dass die Anforderungen an die dem Be-
hälter nachfolgende Schnecke, zumeist eine Plastifi-
zierschnecke, im Laufe des Betriebes ungleich sind
und dass dies darauf zurückzuführen ist, dass einzel-
ne Partien des zu verarbeitenden Gutes im Behälter
länger verweilen als andere Partien. Die mittlere Ver-
weilzeit des Materiales im Behälter errechnet sich aus
dem Füllgewicht im Behälter geteilt durch den Aus-
trag der Schnecke pro Zeiteinheit. Diese mittlere Ver-
weilzeit ist aber – wie erwähnt – für große Teile des
zu verarbeitenden Materiales in der Regel nicht gege-
ben, sondern es stellen sich unregelmäßige wesentli-
che Abweichungen von diesem Mittelwert nach oben
und nach unten ein. Diese Abweichungen können zu-
rückzuführen sein auf unterschiedliche Beschaffen-
heit der in den Behälter nach und nach eingebrach-
ten Gutpartien, z.B. unterschiedliche Beschaffenheit
oder unterschiedliche Stärke des Kunststoffmateria-
les, z.B. Folienreste usw., aber auch durch unkontrol-
lierbare Zufälligkeiten.

[0005] Für thermisch und mechanisch homogenes
Material stellt sich üblicherweise eine Qualitätsver-
besserung des am Ausgang der Schnecke erhalte-
nen Gutes ein, wenn die Gangtiefe der Meteringszo-
ne der Schnecke sehr groß und die Schneckendreh-
zahl sehr gering gehalten wird. Wird jedoch Wert ge-
legt auf eine Ausstoßerhöhung der Schnecke oder ei-
ne Leistungsverbesserung etwa einer Zerreißer-Ex-
truderkombination, dann muss die Schneckendreh-
zahl angehoben werden, was bedeutet, dass auch
die Scherung angehoben wird. Dadurch wird aber
das verarbeitete Material von der Schnecke me-
chanisch und thermisch höher beansprucht, d.h.,
dass die Gefahr besteht, dass die Molekülketten des
Kunststoffmateriales geschädigt werden. Als weite-
rer Nachteil kann ein höherer Verschleiß der Schne-
cke und ihres Gehäuses auftreten, insbesondere bei
der Verarbeitung von Recyclingmaterial durch die in
diesem Material enthaltenen Verunreinigungen, z.B.
abrasive Teilchen, Metallteile usw., welche stark ab-
nützend auf die aneinandergleitenden Metallteile der
Schnecke bzw. ihrer Lagerung einwirken.

[0006] Sowohl bei langsam laufender und tief ge-
schnittener Schnecke (große Gangtiefe) als auch bei
rasch laufender Schnecke wirkt sich aber die be-
reits erwähnte, unterschiedliche Qualität einzelner
der Schnecke zugeführter Materialpartien, z.B. unter-
schiedliche Flockengröße und/oder unterschiedliche
Temperatur des Kunststoffmateriales, nachteilig in
Hinblick auf Inhomogenitäten des am Schneckenaus-
gang erhaltenen Kunststoffmateriales aus. Um die-
se Inhomogenitäten auszugleichen, wird in der Pra-
xis das Temperaturprofil des Extruders angehoben,
was bedeutet, dass dem Kunststoff zusätzliche Ener-
gie zugeführt werden muss, was die erwähnten ther-
mischen Schädigungen des Kunststoffmateriales und
einen erhöhten Energiebedarf zur Folge hat. Außer-
dem wird dadurch das am Extruderausgang erhalte-
ne Kunststoffmaterial in seiner Viskosität reduziert,
also dünnflüssiger, was Schwierigkeiten bei der Wei-
terverarbeitung dieses Materiales mit sich bringt.

[0007] Daraus ist ersichtlich, dass die für den Erhalt
einer guten Materialqualität am Schneckenausgang
günstigen Verfahrensparameter einander widerspre-
chen.

[0008] Es wurde zunächst versucht, dieses Pro-
blem dadurch zu lösen, indem der Durchmesser des
Schneidverdichters im Verhältnis zum Durchmesser
der Schnecke vergrößert wurde. Durch diese Vergrö-
ßerung des Behälters im Vergleich zu herkömmlichen
Größen wurde erreicht, dass die mechanische und
thermische Homogenität des im Behälter vorbehan-
delten Kunststoffmateriales vergleichmäßigt wurde.
Der Grund dafür lag darin, dass das Masseverhält-
nis der laufend zugegebenen unbearbeiteten "kalten"
Materialportionen zu der im Behälter vorhandenen,
bereits teilweise bearbeiteten Materialmenge im Ver-
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gleich zu den üblicherweise vorliegenden Bedingun-
gen geringer war und dass die mittlere Verweilzeit
des Kunststoffmateriales im Behälter wesentlich er-
höht wurde. Diese Verringerung des Masseverhält-
nisses wirkte sich günstig auf die thermische und me-
chanische Homogenität des aus dem Behälter in das
Schneckengehäuse eintretenden Materiales aus und
somit direkt auf die Qualität des Plastifikates bzw.
Agglomerates am Ende der Extruder- bzw. der Ag-
glomerierschnecke, da der Schnecke bereits Gut zu-
mindest annähernd gleicher mechanischer und ther-
mischer Homogenität zugeleitet wurde und daher ei-
ne solche Homogenität nicht erst durch die Schne-
cke erzielt werden musste. Die theoretische Verweil-
zeit des bearbeiteten Kunststoffmateriales im Behäl-
ter war annähernd konstant. Außerdem war die Be-
dienbarkeit einer solchen Anlage mit vergrößertem
Behälter bezüglich der Genauigkeit der Aufgabepor-
tionen unempfindlicher als die bekannten Anlagen.

[0009] Derartige Anlagen waren also grundsätzlich
gut einsetzbar und vorteilhaft. Dennoch sind Anla-
gen mit Behältern bzw. Schneidverdichtern mit gro-
ßen Durchmessern, z.B. von 1500 mm oder mehr,
und längeren Verweilzeiten, trotz ihrer guten Funktio-
nalität und der hohen Qualität des Rezyklats nicht op-
timal platzsparend und effizient bzw. haben eine ho-
he Wärmeabstrahlung.

[0010] Diesen bekannten Vorrichtungen ist weiters
gemeinsam, dass die Förder- bzw. Drehrichtung der
Misch- und Zerkleinerungswerkzeuge und damit die
Richtung, in der die Materialteilchen im Aufnahme-
behälter umlaufen, und die Förderrichtung des För-
derers, insbesondere eines Extruders, im Wesentli-
chen gleich bzw. gleichsinnig sind. Diese bewusst so
gewählte Anordnung war durch den Wunsch gelei-
tet, das Material möglichst in die Schnecke zu stop-
fen bzw. diese zwangszufüttern. Dieser Gedanke,
die Teilchen in Schneckenförderrichtung in die För-
der- bzw. Extruderschnecke zu stopfen, war auch
durchaus naheliegend und entsprach den gängigen
Vorstellungen des Fachmannes, da die Teilchen da-
durch nicht ihre Bewegungsrichtung umkehren müs-
sen und somit keine zusätzliche Kraft für die Rich-
tungsumkehr aufzuwenden ist. Es wurde dabei und
bei davon ausgehenden Weiterentwicklungen immer
danach getrachtet, eine möglichst hohe Schnecken-
auffüllung und eine Verstärkung dieses Stopfeffek-
tes zu schaffen. Beispielsweise wurde auch versucht,
den Einzugsbereich des Extruders konusartig zu er-
weitern oder die Zerkleinerungswerkzeuge sichelför-
mig zu krümmen, damit diese das erweichte Material
spachtelartig in die Schnecke füttern können. Durch
die zulaufseitige Versetzung des Extruders von ei-
ner radialen in eine tangentiale Position zum Behäl-
ter, wurde der Stopfeffekt noch weiter verstärkt und
das Kunststoffmaterial vom umlaufenden Werkzeug
noch stärker in den Extruder hineingefördert bzw. -
gedrückt.

[0011] Derartige Vorrichtungen sind grundsätzlich
funktionsfähig und arbeiten zufriedenstellend, wenn-
gleich auch mit wiederkehrenden Problemen:
So wurde, beispielsweise bei Materialien mit einem
geringen Energieinhalt, wie z.B. PET-Fasern oder -
folien, oder bei Materialien mit einem frühen Kleb-
rigkeits- oder Erweichungspunkt, wie z.B. Polymilch-
säure (PLA), immer wieder der Effekt beobachtet,
dass das bewusste gleichsinnige Stopfen des Kunst-
stoffmaterials in den Einzugsbereich des Extruders
oder Förderers unter Druck zu einem frühzeitigen
Aufschmelzen des Materials unmittelbar nach oder
auch im Einzugsbereich des Extruders bzw. der
Schnecke führt. Dadurch verringert sich einerseits
die Förderwirkung der Schnecke, zudem kann es
auch zu einem teilweisen Rückfluss dieser Schmel-
ze in den Bereich des Schneidverdichters bzw. Auf-
nahmebehälters kommen, was dazu führt, dass sich
noch ungeschmolzene Flakes an die Schmelze an-
haften, dadurch die Schmelze wieder abkühlt und
teilweise erstarrt und sich auf diese Weise ein ge-
schwulstartiges Gebilde bzw. Konglomerat aus teil-
weise erstarrter Schmelze und festen Kunststoffteil-
chen bildet. Dadurch verstopft der Einzug und verkle-
ben die Misch- und Zerkleinerungswerkzeuge. In wei-
terer Folge verringert sich der Durchsatz bzw. Aus-
stoß des Förderers bzw. Extruders, da keine ausrei-
chende Befüllung der Schnecke mehr vorliegt. Zu-
dem können sich dabei die Misch- und Zerkleine-
rungswerkzeuge festfahren. In der Regel muss in sol-
chen Fällen die Anlage abgestellt werden und voll-
ständig gesäubert werden.

[0012] Außerdem treten Probleme bei solchen Poly-
mermaterialien auf, die im Schneidverdichter bereits
bis nahe an ihren Schmelzbereich erwärmt wurden.
Wird hierbei der Einzugsbereich überfüllt, schmilzt
das Material auf und der Einzug lässt nach.

[0013] Auch bei, meist verstreckten, streifigen, fase-
rigen Materialien mit einer gewissen Längenausdeh-
nung und einer geringen Dicke bzw. Steifigkeit, also
beispielsweise bei in Streifen geschnittenen Kunst-
stofffolien, ergeben sich Probleme. Dies in erster Li-
nie dadurch, dass sich das längliche Material am
ablaufseitigen Ende der Einzugsöffnung der Schne-
cke festhängt, wobei ein Ende des Streifens in den
Aufnahmebehälter ragt und das andere Ende in den
Einzugsbereich. Da sowohl die Mischwerkzeuge als
auch die Schnecke gleichsinnig laufen bzw. die glei-
che Förderrichtungs- und Druckkomponente auf das
Material ausüben, werden beide Enden des Strei-
fens in die gleiche Richtung zug- und druckbeauf-
schlagt und kann sich der Streifen nicht mehr lösen.
Dies führt wiederum zu einem Anhäufen des Materi-
als in diesem Bereich, zu einer Verengung des Quer-
schnitts der Einzugsöffnung und zu einem schlechte-
ren Einzugsverhalten und in weiterer Folge zu Durch-
satzeinbußen. Außerdem kann es durch den erhöh-
ten Beschickungsdruck in diesem Bereich zu einem
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Aufschmelzen kommen, wodurch wiederum die ein-
gangs erwähnten Probleme auftreten. Ferner stellt
sich das Problem, das Material effizient und scho-
nend in die Schnecke einzubringen, dabei Verstop-
fungen zu vermeiden und die Behandlung des Mate-
rials im Behälter intensiver zu gestalten.

[0014] Die vorliegende Erfindung setzt sich damit zur
Aufgabe, die erwähnten Nachteile zu überwinden und
eine Vorrichtung der eingangs geschilderten Art so
zu verbessern, dass auch empfindliche oder strei-
fenförmige Materialien problemlos von der Schnecke
eingezogen und bei hoher Materialqualität, möglichst
platzsparend, zeiteffizient und energiesparend und
mit hohem Durchsatz verarbeitet bzw. behandelt wer-
den können.

[0015] Diese Aufgabe wird bei einer Vorrichtung der
eingangs erwähnten Art durch die kennzeichnenden
Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.

[0016] Dabei ist zunächst vorgesehen, dass die ge-
dachte Verlängerung der zentralen Längsachse des
Förderers, insbesondere Extruders, wenn dieser nur
eine einzige Schnecke aufweist, oder die Längsach-
se der der Einzugsöffnung nächstliegenden Schne-
cke, wenn dieser mehr als eine Schnecke aufweist,
entgegen der Förderrichtung des Förderers an der
Drehachse ohne diese zu schneiden vorbeiführt, wo-
bei die Längsachse des Förderers, wenn dieser ei-
ne einzige Schnecke aufweist, oder die Längsachse
der der Einzugsöffnung nächstliegenden Schnecke
ablaufseitig zu der zur Längsachse parallelen, von
der Drehachse des Misch- und/oder Zerkleinerungs-
werkzeugs in Förderrichtung des Förderers nach au-
ßen gerichteten Radialen des Behälters um einen Ab-
stand versetzt ist.

[0017] Damit ist die Förderrichtung der Mischwerk-
zeuge und die Förderrichtung des Förderers nicht
mehr, wie aus dem Stand der Technik bekannt,
gleichsinnig, sondern zumindest geringfügig gegen-
sinnig, wodurch der eingangs erwähnte Stopfeffekt
verringert wird. Durch die bewusste Umkehrung der
Drehrichtung der Misch- und Zerkleinerungswerkzeu-
ge im Vergleich zu bislang bekannten Vorrichtun-
gen, nimmt der Beschickungsdruck auf den Einzugs-
bereich ab und es verringert sich das Risiko einer
Überfüllung. Überschüssiges Material wird auf die-
se Weise nicht mit übermäßigem Druck in den Ein-
zugsbereich des Förderers gestopft bzw. gespach-
telt, sondern im Gegenteil wird überschüssiges Mate-
rial sogar tendenziell wieder von dort entfernt, sodass
zwar immer ausreichend Material im Einzugsbereich
vorliegt, jedoch nahezu drucklos bzw. nur mit gerin-
gem Druck beaufschlagt wird. Auf diese Weise kann
die Schnecke ausreichend befüllt werden und immer
ausreichend Material einziehen, ohne dass es zu ei-
ner Überfüllung der Schnecke und in weiterer Folge

zu lokalen Druckspitzen kommt, bei denen das Mate-
rial aufschmelzen könnte.

[0018] Auf diese Weise wird ein Aufschmelzen des
Materials im Bereich des Einzugs verhindert, wo-
durch sich die betriebliche Effizienz erhöht, die War-
tungsintervalle verlängern und die Stehzeiten durch
allfällige Reparaturen und Säuberungsmaßnahmen
verkürzt werden.

[0019] Durch die Verringerung des Beschickungs-
druckes reagieren Schieber, mit denen der Befül-
lungsgrad der Schnecke in bekannter Weise reguliert
werden kann, deutlich sensibler und der Füllgrad der
Schnecke lässt sich noch genauer einstellen. Insbe-
sondere bei schwereren Materialien, wie etwa Mahl-
gütern aus High-Density Polyethylen (HDPE) oder
PET, lässt sich so leichter der optimale Betriebspunkt
der Anlage finden.

[0020] Außerdem hat es sich als überraschend vor-
teilhaft erwiesen, dass Materialien, die schon bis na-
he an die Schmelze erweicht wurden, besser bei dem
erfindungsgemäßen gegenläufigen Betrieb eingezo-
gen werden. Insbesondere dann, wenn das Materi-
al schon in teigigem bzw. erweichtem Zustand vor-
liegt, schneidet die Schnecke das Material aus dem
teigigen Ring, der der Behälterwand naheliegt. Bei
einer Drehrichtung in Förderrichtung der Schnecke
würde dieser Ring eher weitergeschoben werden und
es könnte kein Abschaben durch die Schnecke er-
folgen, wodurch der Einzug nachlassen würde. Dies
wird durch die erfindungsgemäße Umkehr der Dreh-
richtung vermieden.

[0021] Außerdem können bei der Bearbeitung der
oben beschriebenen streifigen bzw. faserigen Mate-
rialien die gebildeten Verhängungen bzw. Anhäufun-
gen leichter gelöst werden bzw. werden gar nicht
erst ausgebildet, da auf der in Drehrichtung der
Mischwerkzeuge ablaufseitigen bzw. stromabwärts
gelegenen Kante der Öffnung der Richtungsvektor
der Mischwerkzeuge und der Richtungsvektor des
Förderers in fast entgegengesetzte oder zumindest
geringfügig gegensinnige Richtungen zeigen, wo-
durch sich ein länglicher Streifen nicht um diese Kan-
te biegen und verhängen kann, sondern von der
Mischtrombe im Aufnahmebehälter wieder mitgeris-
sen wird.

[0022] Unterstützt wird dieses Verhalten der Vorrich-
tung dadurch, dass an der Innenwandfläche des Be-
hälters zumindest ein stegförmiger, in das Innere des
Behälters gerichteter Abweiser angeordnet ist, des-
sen Höhenverlauf in Drehrichtung des Mischwerk-
zeuges gesehen von oben nach unten zu abnimmt
und über seine Länge mit einer Ebene senkrecht zur
Drehachse der Mischwerkzeuge einen spitzen Win-
kel einschließt.
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[0023] Insgesamt verbessert sich durch die erfin-
dungsgemäße Ausgestaltung das Einzugsverhalten
und vergrößert sich der Durchsatz deutlich. Das Ge-
samtsystem aus Schneidverdichter und Förderers
wird dadurch stabiler und leistungsfähiger.

[0024] Diese spezifische Ausgestaltung eines
Schneidverdichter-Förderer-Systems bewirkt, dass –
entgegen bisheriger Erwartungen – auch Behälter
bzw. Schneidverdichter mit kleineren Durchmessern
gut einsetzbar sind und dass hohe Durchsatzleistun-
gen und ein hoher Ausstoß auch bei geringerer Ver-
weilzeit erreichbar sind.

[0025] Bedingt durch das aufgrund der gegenläu-
figen Drehrichtung der Mischwerkzeuge bewirkte
schonende Einzugsverhalten der Schnecke, können
im Schneidverdichter aggressivere Werkzeuge ver-
wendet werden, die mehr Energie ins Material ein-
bringen. Dadurch verringert sich auch die mittlere
Verweilzeit des Materials im Schneidverdichter. Der
Schneidverdichter kann demnach bei höherer Tem-
peratur betrieben werden, was wiederum eine besse-
re Homogenität zur Folge hat. Das Material kann so-
mit auch in Behältern mit geringeren Durchmessern
und Verweilzeiten gut vorbereitet werden.

[0026] Zudem hat eine derartige Kombination aus
Schneidverdichter und Extruder unerwartet eine ver-
besserte Einbringung und Aufschmelzleistung des
Materials in einem angeschlossenen Extruder zur
Folge. Dadurch werden allfällige Inhomogenitäten
ausgeglichen und das vom Behälter in das Schne-
ckengehäuse eintretende und anschließend kompri-
mierte und aufgeschmolzene Material weist eine ho-
he thermische und mechanische Homogenität auf.
Entsprechend ist auch die Endqualität des Plastifika-
tes bzw. Agglomerates am Ende der Extruder- bzw.
der Agglomerierschnecke sehr hoch und es können
Schnecken eingesetzt werden, die – bedingt durch
die Vorbehandlung und den Einzug – das Polymer
schonend behandeln und besonders wenig Scher-
leistung ins Material einbringen, um dieses aufzu-
schmelzen. Allfällige Verstopfungen der Einzugsöff-
nung werden verringert. Unabhängig von der Dreh-
richtung der Schnecke wird das Einbringen von Ma-
terial in die Schnecke unterstützt und das Stopf- und
Einbringverhalten der Werkzeuge verbessert.

[0027] Um die Anpassung an verschiedene Mate-
rialien und Füllungsvolumina vornehmen zu können,
kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass der
Winkel über die Länge des Abweisers zumindest
abschnittsweise konstant ist oder dass der Abwei-
ser zumindest über einen Abschnitt seiner Länge
gekrümmt, insbesondere nach unten durchgebogen,
verläuft, in welchem Fall der Winkel den in dem je-
weiligen Punkt des Abweisers vorliegenden Tangen-
tialwinkel darstellt und/oder dass der Winkel, insbe-
sondere im mittleren Bereich des Abweisers, 15° bis

45°, vorzugsweise 20° bis 40°, beträgt und/oder dass
der Winkel gegen das untere Ende des Abweisers zu,
gegebenenfalls auf einen Winkel α = 0°, abnimmt.

[0028] Für die Unterstützung des Einzugsverhaltens
der Schnecke und des Einbringens von Material in
die Einzugsöffnung hat es sich als vorteilhaft erwie-
sen, wenn das untere Ende des Abweisers in ei-
nem Umfangsbereich des Behälters liegt, der zwi-
schen den beiden Seitenkanten der Einzugsöffnung
liegt und dieser Bereich gegebenenfalls in Umdre-
hungsrichtung der Werkzeuge um maximal 50% bis
80% der Länge einer Längskante vergrößert ist und/
oder wenn das untere Ende des Abweisers auf ei-
nem Höhenniveau an der Behälterwand liegt, das
in dem Bereich zwischen der oberen und unteren
Längskante der Einzugsöffnung liegt und gegebe-
nenfalls maximal 50% bis 80% der Höhe der Einzugs-
öffnung oberhalb der oberen Längskante oder maxi-
mal 20% bis 30% der Höhe der Einzugsöffnung unter-
halb der unteren Kante der Einzugsöffnung liegt und/
oder wenn das obere Ende des Abweisers, in Dreh-
richtung der Mischwerkzeuge betrachtet, zumindest
10° bis 15°, vorzugsweise 30° bis 55°, vor der dreh-
richtungsaufwärts gelegenen Kante der Einzugsöff-
nung oder nach der drehrichtungsabwärts gelegenen
Kante der Einzugsöffnung liegt.

[0029] Es kann vorgesehen sein, dass der stegför-
mige Abweiser einen rechteckförmigen, an den in
den Behälter ragenden Kanten allenfalls gerunde-
ten, Querschnitt aufweist und mit seiner Schmalsei-
te an der Innenwand des Behälters befestigt ist. Vor
allem werden rechteckförmige Querschnitte aufwei-
sende Abweiser derart an der Behälterinnenwand an-
gebracht, dass sie radial von der Behälterinnenwand
abstehen.

[0030] Die Breite und Länge der Abstreifer kann an
die Art der Materialien und deren Behandlung und
das gewünschte Einbringverhalten angepasst wer-
den. Es kann auch vorgesehen sein, dass die Brei-
te des Abweisers in Richtung auf das Ende zunimmt
oder sich, gegebenenfalls stufenförmig, verjüngt.

[0031] Von Vorteil ist, wenn die Breite des Abweisers
im Bereich von 1% bis 10% des Behälterdurchmes-
sers liegt.

[0032] Bei einer speziellen Ausführungsform eines
Abweisers kann vorgesehen sein, dass an das unte-
re, den tiefsten Abschnitt des Abweisers darstellende
Ende ein Verlängerungsteil, insbesondere einstückig,
anschließt, der in Drehrichtung nach oben gerichtet
ist. Damit kann insbesondere der Materialstrom dreh-
richtungabwärts der Einzugöffnung verbessert wer-
den.
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[0033] Es zeigte sich, dass es für das Einzugsverhal-
ten zuträglich ist, wenn der Abweiser außerhalb des
lichten Querschnittes der Einzugsöffnung endet.

[0034] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung werden durch die folgenden Merkmale be-
schrieben:
Besonders vorteilhaft arbeitet die Vorrichtung dann,
wenn die Konstante K im Bereich von 90 bis 170
liegt. Bei diesen K-Werten bzw. den damit einher-
gehenden Behältergrößen und Verweilzeiten über-
trägt das Werkzeug das Material besonders effektiv
an den Förderer und die einander teilweise gegenge-
richteten Merkmale der Behältergröße, der Verweil-
zeit, des Einzugsverhaltens bzw. des Durchsatzes
und der Qualität des Endproduktes sind gut ausgegli-
chen.

[0035] Gemäß einer vorteilhaften Weiterentwicklung
der Erfindung ist vorgesehen, dass der Förderer
so am Aufnahmebehälter angeordnet ist, dass das
Skalarprodukt aus dem tangential zum Flugkreis des
radial äußersten Punktes des Misch- und/oder Zer-
kleinerungswerkzeugs bzw. zum an der Öffnung vor-
beistreichenden Kunststoffmaterial und normal zu ei-
ner Radialen des Aufnahmebehälters ausgerichte-
ten, in Dreh- bzw. Bewegungsrichtung des Misch-
und/oder Zerkleinerungswerkzeugs weisenden Rich-
tungsvektor (Richtungsvektor der Drehrichtung) und
dem Richtungsvektor der Förderrichtung des Förde-
rers in jedem einzelnen Punkt bzw. im gesamten Be-
reich der Öffnung bzw. in jedem einzelnen Punkt bzw.
im gesamten Bereich unmittelbar radial vor der Öff-
nung, null oder negativ ist. Der Bereich unmittelbar
radial vor der Öffnung ist als derjenige Bereich vor
der Öffnung definiert, bei dem das Material knapp
vor dem Durchtritt durch die Öffnung steht, aber
noch nicht die Öffnung passiert hat. Auf diese Weise
werden die eingangs erwähnten Vorteile erzielt und
werden effektiv jegliche durch Stopfeffekte bewirk-
te Agglomeratbildungen im Bereich der Einzugsöff-
nung vermieden. Insbesondere kommt es dabei auch
nicht auf die räumliche Anordnung der Mischwerk-
zeuge und der Schnecke zueinander an, beispiels-
weise muss die Drehachse nicht normal zur Boden-
fläche oder zur Längsachse des Förderers bzw. der
Schnecke ausgerichtet sein. Der Richtungsvektor der
Drehrichtung und der Richtungsvektor der Förder-
richtung liegen in einer, vorzugsweise horizontalen,
Ebene, bzw. in einer normal zur Drehachse ausge-
richteten Ebene.

[0036] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung ergibt
sich dadurch, dass der Richtungsvektor der Drehrich-
tung des Misch- und/oder Zerkleinerungswerkzeugs
mit dem Richtungsvektor der Förderrichtung des För-
derers einen Winkel von größer oder gleich 90° und
kleiner oder gleich 180° einschließt, wobei der Win-
kel im Schnittpunkt der beiden Richtungsvektoren
am stromaufwärts zur Dreh- bzw. Bewegungsrich-

tung gelegenen Rand der Öffnung gemessen wird,
insbesondere im am weitesten stromaufwärts gele-
genen Punkt auf diesem Rand bzw. der Öffnung. Da-
durch wird derjenige Winkelbereich beschrieben, in
dem der Förderer am Aufnahmebehälter angeordnet
werden muss, um die vorteilhaften Effekte zu erzie-
len. Dabei kommt es im gesamten Bereich der Öff-
nung bzw. in jedem einzelnen Punkt der Öffnung zu
einer zumindest geringfügigen gegensinnigen Aus-
richtung der auf das Material einwirkenden Kräfte
bzw. im Extremfall zu einer druckneutralen Queraus-
richtung. In keinem Punkt der Öffnung ist das Skalar-
produkt der Richtungsvektoren der Mischwerkzeuge
und der Schnecke positiv, nicht einmal in einem Teil-
bereich der Öffnung tritt somit eine zu große Stopf-
wirkung auf.

[0037] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung sieht vor, dass der Richtungsvektor der
Dreh- bzw. Bewegungsrichtung mit dem Richtungs-
vektor der Förderrichtung einen Winkel zwischen
170° und 180° einschließt, gemessen im Schnittpunkt
der beiden Richtungsvektoren in der Mitte der Öff-
nung. Eine solche Anordnung trifft beispielsweise zu,
wenn der Förderer tangential am Schneidverdichter
angeordnet ist.

[0038] Um sicherzustellen, dass keine zu große
Stopfwirkung auftritt, kann vorteilhafterweise vorge-
sehen sein, dass der Abstand bzw. die Versetzung
der Längsachse zur Radialen größer als oder gleich
groß wie der halbe Innendurchmesser des Gehäuses
des Förderers bzw. der Schecke ist.

[0039] Weiters kann es in diesem Sinne vorteilhaft
sein, den Abstand bzw. die Versetzung der Längs-
achse zur Radialen größer gleich 5 oder 7 %, noch
vorteilhafter größer gleich 20 %, des Radius des Auf-
nahmebehälters zu bemessen. Bei Förderern mit ei-
nem verlängerten Einzugsbereich bzw. einer Nuten-
buchse oder erweiterten Tasche kann es vorteilhaft
sein, wenn dieser Abstand bzw. diese Versetzung
größer als oder gleich groß wie der Radius des Auf-
nahmebehälters ist. Insbesondere trifft dies für Fälle
zu, bei denen der Förderer tangential an den Aufnah-
mebehälter angeschlossen ist bzw. tangential zum
Querschnitt des Behälters verläuft.

[0040] Die äußersten Gänge der Schnecke ragen
vorteilhafterweise nicht in den Behälter hinein.

[0041] Dabei ist insbesondere vorteilhaft, wenn die
Längsachse des Förderers bzw. der Schnecke bzw.
die Längsachse der der Einzugsöffnung nächstlie-
genden Schnecke oder die Innenwandung des Ge-
häuses oder die Umhüllende der Schecke tangential
zur Innenseite der Seitenwand des Behälters verläuft,
wobei vorzugsweise die Schnecke an ihrer Stirnseite
mit einem Antrieb verbunden ist und an ihrem gegen-
überliegenden Stirnende zu einer am Stirnende des
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Gehäuses angeordneten Austrittsöffnung, insbeson-
dere einem Extruderkopf, fördert.

[0042] Bei radial versetzt, jedoch nicht tangential an-
geordneten, Förderern ist vorteilhafterweise vorge-
sehen, dass die gedachte Verlängerung der Längs-
achse des Förderers entgegen der Förderrichtung
den Innenraum des Aufnahmebehälters zumindest
abschnittsweise als Sekante durchsetzt.

[0043] Es ist vorteilhaft, wenn vorgesehen ist, dass
die Öffnung unmittelbar und direkt und ohne längere
Beabstandung oder Übergabestrecke, z.B. einer För-
derschnecke, mit der Einzugsöffnung verbunden ist.
Damit ist eine effektive und schonende Materialüber-
gabe möglich.

[0044] Die Umkehr der Drehrichtung der im Behäl-
ter umlaufenden Misch- und Zerkleinerungswerkzeu-
ge kann keinesfalls nur willkürlich oder aus Versehen
erfolgen, und man kann – weder bei den bekannten
Vorrichtungen noch bei der erfindungsgemäßen Vor-
richtung – die Mischwerkzeuge nicht ohne Weiteres
in Gegenrichtung rotieren lassen, insbesondere des-
halb nicht, da die Misch- und Zerkleinerungswerkzeu-
ge in gewisser Weise asymmetrisch bzw. richtungs-
orientiert so angeordnet sind, dass sie nur auf ei-
ne einzige Seite bzw. in eine Richtung wirken. Wür-
de man eine solche Apparatur bewusst in die fal-
sche Richtung drehen, so würde sich weder eine gu-
te Mischtrombe ausbilden, noch würde das Materi-
al ausreichend zerkleinert oder erwärmt werden. Je-
der Schneidverdichter hat somit seine fix vorgegebe-
ne Drehrichtung der Misch- und Zerkleinerungswerk-
zeuge.

[0045] In diesem Zusammenhang ist es besonders
vorteilhaft, wenn vorgesehen ist, dass die auf das
Kunststoffmaterial einwirkenden in Dreh- bzw. Be-
wegungsrichtung weisenden vorderen Bereiche bzw.
Vorderkanten der Misch- und/oder Zerkleinerungs-
werkzeuge unterschiedlich ausgebildet, gekrümmt,
angestellt bzw. angeordnet sind im Vergleich zu
den in Dreh- bzw. Bewegungsrichtung hinteren bzw.
nachlaufenden Bereichen.

[0046] Eine vorteilhafte Anordnung sieht dabei vor,
dass auf dem Misch- und/oder Zerkleinerungs-
werkzeug Werkzeuge und/oder Messer angeord-
net sind, die in Dreh- bzw. Bewegungsrichtung auf
das Kunststoffmaterial erwärmend, zerkleinernd und/
oder schneidend einwirken. Die Werkzeuge und/oder
Messer können entweder direkt an der Welle befes-
tigt sein oder sind vorzugsweise auf einem, insbeson-
dere parallel zur Bodenfläche, angeordneten drehba-
ren Werkzeugträger bzw. einer Trägerscheibe ange-
ordnet bzw. darin ausgebildet oder daran, gegebe-
nenfalls einstückig, angeformt.

[0047] Grundsätzlich sind die erwähnten Effekte
nicht nur bei komprimierenden Extrudern bzw. Agglo-
meratoren relevant, sondern auch bei nicht oder we-
niger komprimierenden Förderschnecken. Auch hier
werden lokale Überfütterungen vermieden.

[0048] Bei einer weiteren besonders vorteilhaften
Ausgestaltung ist vorgesehen, dass der Aufnahme-
behälter im wesentlichen zylindrisch mit einer ebe-
nen Bodenfläche und einer dazu vertikal ausgerich-
teten zylindermantelförmigen Seitenwand ist. Kon-
struktiv einfach ist es weiters, wenn die Drehachse
mit der zentralen Mittelachse des Aufnahmebehäl-
ters zusammenfällt. Bei einer weiteren vorteilhaften
Ausgestaltung ist vorgesehen, dass die Drehachse
oder die zentrale Mittelachse des Behälters vertikal
und/oder normal zur Bodenfläche ausgerichtet sind.
Durch diese besonderen Geometrien wird das Ein-
zugsverhalten bei einer konstruktiv stabilen und ein-
fach aufgebauten Vorrichtung optimiert.

[0049] In diesem Zusammenhang ist es auch vorteil-
haft, vorzusehen, dass das Misch- und/oder Zerklei-
nerungswerkzeug, oder, falls mehrere übereinander
angeordnete Misch- und/oder Zerkleinerungswerk-
zeuge vorgesehen sind, das unterste, bodennächste
Misch- und/oder Zerkleinerungswerkzeug, sowie die
Öffnung in geringem Abstand zur Bodenfläche, ins-
besondere im Bereich des untersten Viertels der Hö-
he des Aufnahmebehälters angeordnet sind. Der Ab-
stand wird dabei definiert und gemessen von der un-
tersten Kante der Öffnung bzw. der Einzugsöffnung
bis zum Behälterboden im Randbereich des Behäl-
ters. Da die Eckkante meist gerundet ausgebildet ist,
wird der Abstand von der untersten Kante der Öff-
nung entlang der gedachten Verlängerungen der Sei-
tenwand nach unten bis zur gedachten Verlängerung
des Behälterbodens nach außen gemessen. Gut ge-
eignete Abstände sind 10 bis 400 mm.

[0050] Weiters ist es für die Bearbeitung vorteilhaft,
wenn die radial äußersten Kanten der Misch- und/
oder Zerkleinerungswerkzeuge bis dicht an die Sei-
tenwand heranreichen.

[0051] In diesem Zusammenhang ist es besonders
vorteilhaft, wenn der Abstand A des radial äußers-
ten Punktes des untersten Misch- und/oder Zerklei-
nerungswerkzeugs bzw. der Abstand A des Flugkrei-
ses dieses Punktes von der Innenfläche der Seiten-
wand des Behälters größer oder gleich 20 mm ist,
insbesondere zwischen ≥ 20 mm und 60 mm, liegt.
Hierdurch ergibt sich ein besonderes effektives und
schonendes Einzugsverhalten.

[0052] Der Behälter muss nicht unbedingt eine kreis-
zylindrische Form aufweisen, wenngleich diese Form
aus praktischen und fertigungstechnischen Gründen
vorteilhaft ist. Von der Kreiszylinderform abweichen-
de Behälterformen, etwa kegelstumpfförmige Behäl-
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ter oder zylindrische Behälter mit elliptischem oder
ovalem Grundriss, müssen auf einen kreiszylindri-
schen Behälter gleichen Fassungsvolumens umge-
rechnet werden, unter der Annahme, dass die Hö-
he dieses fiktiven Behälters gleich dessen Durchmes-
ser ist. Behälterhöhen, die hierbei die sich einstel-
lende Mischtrombe (unter Berücksichtigung des Si-
cherheitsabstandes) wesentlich übersteigen, bleiben
unberücksichtigt, da diese übermäßige Behälterhöhe
nicht genutzt wird und daher auf die Materialverarbei-
tung keinen Einfluss mehr hat.

[0053] Unter dem Begriff Förderer werden vorlie-
gend sowohl Anlagen mit nicht komprimierenden
oder dekomprimierenden Schnecken, also reine För-
derschnecken, als auch Anlagen mit komprimieren-
den Schnecken, also Extruderschnecken mit agglo-
merierender oder plastifizierender Wirkung, verstan-
den.

[0054] Unter den Begriffen Extruder bzw. Extruder-
schnecke werden in vorliegendem Text sowohl Ex-
truder bzw. Schnecken verstanden, mit denen das
Material vollständig oder teilweise aufgeschmolzen
wird, als auch Extruder, mit denen das erweichte Ma-
terial nur agglomeriert, jedoch nicht aufgeschmolzen
wird. Bei Agglomerierschnecken wird das Material
nur kurzzeitig stark komprimiert und geschert, nicht
aber plastifiziert. Die Agglomerierschnecke liefert da-
her an ihrem Ausgang Material, welches nicht voll-
kommen geschmolzen ist, sondern von nur an ihrer
Oberfläche angeschmolzenen Teilchen besteht, die
gleichsam einer Sinterung zusammengebackt sind.
In beiden Fällen wird jedoch über die Schnecke Druck
auf das Material ausgeübt und dieses verdichtet.

[0055] Bei den in den nachfolgenden Figuren be-
schriebenen Beispielen sind durchwegs Förderer mit
einer einzigen Schnecke, beispielsweise Einwellen-
bzw. Einschneckenextruder, dargestellt. Alternativ
ist jedoch auch die Vorsehung von Förderern mit
mehr als einer Schnecke, beispielsweise Doppel-
oder Mehrwellenförderer oder -extruder, insbesonde-
re mit mehreren identischen Schnecken, die zumin-
dest gleiche Durchmesser d aufweisen, möglich.

[0056] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der Beschreibung der folgenden
nicht einschränkend zu verstehenden Ausführungs-
beispiele des Erfindungsgegenstandes, welche in
den Zeichnungen schematisch und nicht maßstabs-
getreu dargestellt sind:

[0057] Fig. 1 zeigt einen Vertikalschnitt durch eine
erfindungsgemäße Vorrichtung mit etwa tangential
angeschlossenem Extruder.

[0058] Fig. 2 zeigt einen Horizontalschnitt durch die
Ausführungsform von Fig. 1.

[0059] Fig. 3 zeigt eine weitere Ausführungsform mit
minimaler Versetzung.

[0060] Fig. 4 zeigt eine weitere Ausführungsform mit
größerer Versetzung.

[0061] Fig. 5 und Fig. 6 zeigen einen Behälter mit
Abweisern.

[0062] Fig. 7 zeigt ein Detail.

[0063] Fig. 8 bis Fig. 10 zeigen schematisch die An-
ordnung und Ausbildung von Abweisern.

[0064] Aus Übersichtlichkeitsgründen wurden in
Fig. 1, Fig. 3 und Fig. 4 die Abweiser lediglich ange-
deutet.

[0065] Weder die Behälter, noch die Schnecken
oder die Mischwerkzeuge sind in den Zeichnungen
maßstäblich, weder als solche, noch im Verhältnis
zueinander. So sind z.B. in Wirklichkeit die Behälter
meist größer oder die Schnecken länger, als hier dar-
gestellt.

[0066] Die in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellte vorteil-
hafte Schneidverdichter-Extruder-Kombination zum
Aufbereiten bzw. Recyclieren von Kunststoffmate-
rial weist einen kreiszylindrischen Behälter bzw.
Schneidverdichter bzw. Zerreißer 1 mit einer ebe-
nen, horizontalen Bodenfläche 2 und einer normal
dazu ausgerichteten, vertikalen, zylindermantelförmi-
gen Seitenwand 9 auf.

[0067] In geringem Abstand zur Bodenfläche 2, ma-
ximal in etwa 10 bis 20 %, gegebenenfalls weniger,
der Höhe der Seitenwand 9 – gemessen von der Bo-
denfläche 2 zum obersten Rand der Seitenwand 9 –
ist eine parallel zur Bodenfläche 2 ausgerichtete, ebe-
ne Trägerscheibe bzw. ein Werkzeugträger 13 ange-
ordnet, die/der um eine zentrale Drehachse 10, die
gleichzeitig die zentrale Mittelachse des Behälters 1
ist, in die mit einem Pfeil 12 markierte Dreh- bzw. Be-
wegungsrichtung 12 drehbar ist. Die Trägerscheibe
13 ist über einen Motor 21 angetrieben, der sich un-
terhalb des Behälters 1 befindet. Auf der Oberseite
der Trägerscheibe 13 sind Messer bzw. Werkzeuge,
z.B. Schneidmesser, 14 angeordnet, die gemeinsam
mit der Trägerscheibe 13 das Misch- und/oder Zer-
kleinerungswerkzeug 3 bilden.

[0068] Wie schematisch angedeutet, sind die Mes-
ser 14 auf der Trägerscheibe 13 nicht symmetrisch
angeordnet, sondern sind auf ihren in die Dreh- bzw.
Bewegungsrichtung 12 weisenden vorderen Kanten
22 besonders ausgebildet, angestellt bzw. angeord-
net, um auf das Kunststoffmaterial mechanisch spezi-
fisch einwirken zu können. Die radial äußersten Kan-
ten der Misch- und Zerkleinerungswerkzeuge 3 rei-
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chen bis relativ nahe, etwa 5 % des Radius 11 des Be-
hälters 1, an die Innenfläche der Seitenwand 9 heran.

[0069] Der Behälter 1 besitzt oben eine Einfüllöff-
nung, durch die das zu verarbeitende Gut, z.B. Por-
tionen aus Kunststofffolien, z.B. mittels einer För-
dereinrichtung in Richtung des Pfeils eingeworfen
wird. Alternativ kann vorgesehen sein, dass der Be-
hälter 1 geschlossen und zumindest auf ein techni-
sches Vakuum evakuierbar ist, wobei das Material
über ein Schleusensystemen eingebracht wird. Die-
ses Gut wird von den umlaufenden Misch- und/oder
Zerkleinerungswerkzeugen 3 erfasst und in Form ei-
ner Mischtrombe 30 hochgewirbelt, wobei das Gut
entlang der vertikalen Seitenwand 9 hochsteigt und
annähernd im Bereich der wirksamen Behälterhöhe
H durch Schwerkrafteinwirkung wieder nach innen
und unten in den Bereich der Behältermitte zurück-
fällt. Die wirksame Höhe H des Behälters 1 ist annä-
hernd gleich seinem Innendurchmesser D. Im Behäl-
ter 1 bildet sich also eine Mischtrombe 30 aus, bei der
das Material sowohl von oben nach unten als auch
in Drehrichtung 12 herumgewirbelt wird. Eine solche
Vorrichtung kann somit aufgrund der besonderen An-
ordnung der Misch- und Zerkleinerungswerkzeuge 3
bzw. der Messer 14 nur mit der vorgegebenen Dreh-
bzw. Bewegungsrichtung 12 betrieben werden und
die Drehrichtung 12 kann nicht ohne Weiteres oder
ohne zusätzliche Änderungen vorzunehmen, umge-
dreht werden.

[0070] Das eingebrachte Kunststoffmaterial wird von
den umlaufenden Misch- und Zerkleinerungswerk-
zeugen 3 zerkleinert, gemischt und dabei über
die eingebrachte mechanische Reibungsenergie er-
wärmt und erweicht, jedoch nicht aufgeschmolzen.
Nach einer gewissen Verweilzeit im Behälter 1 wird
das homogenisierte, erweichte, teigige aber nicht ge-
schmolzene Material, wie im Folgenden im Detail er-
örtert wird, durch eine Öffnung 8 aus dem Behälter 1
ausgebracht, in den Einzugsbereich eines Extruders
5 gebracht und dort von einer Schnecke 6 erfasst und
in weiterer Folge aufgeschmolzen.

[0071] Auf der Höhe des im vorliegenden Fall einzi-
gen Zerkleinerungs- und Mischwerkzeugs 3 ist in der
Seitenwand 9 des Behälters 1 die besagte Öffnung
8 ausgebildet, durch die das vorbehandelte Kunst-
stoffmaterial aus dem Inneren des Behälters 1 aus-
bringbar ist. Das Material wird an einen tangential
am Behälter 1 angeordneten Einschnecken-Extruder
5 übergeben, wobei das Gehäuse 16 des Extruders 5
eine in seiner Mantelwand liegende Einzugsöffnung
80 für das von der Schnecke 6 zu erfassende Material
aufweist. Eine solche Ausführungsform hat den Vor-
teil, dass die Schnecke 6 vom in der Zeichnung unte-
ren Stirnende her durch einen nur schematisch dar-
gestellten Antrieb angetrieben werden kann, sodass
das in der Zeichnung obere Stirnende der Schnecke
6 vom Antrieb freigehalten werden kann. Dies ermög-

licht es, die Austrittsöffnung für das von der Schnecke
6 geförderte, plastifizierte oder agglomerierte Kunst-
stoffmaterial an diesem oberen Stirnende anzuord-
nen, z.B. in Form eines nicht dargestellten Extruder-
kopfes. Das Kunststoffmaterial kann daher ohne Um-
lenkung von der Schnecke 6 durch die Austrittsöff-
nung gefördert werden, was bei den Ausführungsfor-
men nach den Fig. 3 und Fig. 4 nicht ohne weiteres
möglich ist.

[0072] Die Einzugsöffnung 80 steht mit der Öffnung
8 in Materialförder- bzw. übergabeverbindung und ist
im vorliegenden Fall direkt, unmittelbar und ohne län-
geres Zwischenstück oder Beabstandung mit der Öff-
nung 8 verbunden. Lediglich ein sehr kurzer Überga-
bebereich ist vorgesehen.

[0073] Im Gehäuse 16 ist eine komprimierende
Schnecke 6 um ihre Längsachse 15 drehbar gela-
gert. Die Längsachse 15 der Schnecke 6 und des
Extruders 5 fallen zusammen. Der Extruder 5 fördert
das Material in Richtung des Pfeils 17. Der Extru-
der 5 ist ein an sich bekannter, herkömmlicher Extru-
der, bei dem das erweichte Kunststoffmaterial kom-
primiert und dadurch aufgeschmolzen wird, und die
Schmelze dann auf der gegenüberliegenden Seite
am Extruderkopf austritt.

[0074] Die Misch- und/oder Zerkleinerungswerkzeu-
ge 3 bzw. die Messer 14 liegen auf nahezu dersel-
ben Höhe bzw. Ebene wie die zentrale Längsachse
15 des Extruders 5. Die äußersten Enden der Messer
14 sind ausreichend von den Stegen der Schnecke 6
beabstandet.

[0075] Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 1 und
Fig. 2 ist der Extruder 5, wie erwähnt, tangential an
den Behälter 1 angeschlossen bzw. verläuft tangenti-
al zu dessen Querschnitt. Die gedachte Verlängerung
der zentralen Längsachse 15 des Extruders 5 bzw.
der Schnecke 6 entgegen der Förderrichtung 17 des
Extruders 5 nach hinten, führt in der Zeichnung neben
der Drehachse 10 vorbei, ohne diese zu schneiden.
Die Längsachse 15 des Extruders 5 bzw. der Schne-
cke 6 ist ablaufseitig zu der zur Längsachse 15 par-
allelen, von der Drehachse 10 des Misch- und/oder
Zerkleinerungswerkzeugs 3 in Förderrichtung 17 des
Extruders 5 nach außen gerichteten Radialen 11 des
Behälters 1 um einen Abstand 18 versetzt. Im vorlie-
genden Fall durchsetzt die nach hinten gedachte Ver-
längerung der Längsachse 15 des Extruders 5 den
Innenraum des Behälters 1 nicht, sondern läuft knapp
daneben vorbei.

[0076] Der Abstand 18 ist etwas größer als der Ra-
dius des Behälters 1. Der Extruder 5 ist damit gering-
fügig nach außen versetzt bzw. der Einzugsbereich
ist etwas tiefer.
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[0077] Unter den Begriffen „entgegengerichtet“, „ge-
genläufig“ oder „gegensinnig“ wird hier jegliche Aus-
richtung der Vektoren zueinander verstanden, die
nicht spitzwinkelig ist, wie im folgenden im Detail er-
läutert wird.

[0078] Anders ausgedrückt, ist das Skalarprodukt
aus einem Richtungsvektor 19 der Drehrichtung 12,
der tangential zum Flugkreis des äußersten Punk-
tes des Misch- und/oder Zerkleinerungswerkzeugs 3
bzw. tangential zum an der Öffnung 8 vorbeistrei-
chenden Kunststoffmaterial ausgerichtet ist und der
in Dreh- bzw. Bewegungsrichtung 12 der Misch- und/
oder Zerkleinerungswerkzeuge 3 weist, und einem
Richtungsvektor 17 der Förderrichtung des Extruders
5, der in Förderichtung parallel zur zentralen Längs-
achse 15 verläuft, in jedem einzelnen Punkt der Öff-
nung 8 bzw. im Bereich radial unmittelbar vor der Öff-
nung 8, überall null oder negativ, nirgendwo jedoch
positiv.

[0079] Bei der Einzugsöffnung in Fig. 1 und Fig. 2
ist das Skalarprodukt aus dem Richtungsvektor 19
der Drehrichtung 12 und dem Richtungsvektor 17 der
Förderrichtung in jedem Punkt der Öffnung 8 negativ.

[0080] Der Winkel α zwischen dem Richtungsvektor
17 der Förderrichtung und dem Richtungsvektor der
Drehrichtung 19, gemessen im am weitesten strom-
aufwärts zur Drehrichtung 12 gelegenen Punkt 20 der
Öffnung 8 bzw. am am weitesten stromaufwärts ge-
legenen Rand der Öffnung 8, beträgt, nahezu maxi-
mal, etwa 170°.

[0081] Schreitet man entlang der Öffnung 8 in Fig. 2
nach unten, also in Drehrichtung 12, weiter, so wird
der stumpfe Winkel zwischen den beiden Richtungs-
vektoren immer größer. In der Mitte der Öffnung 8
ist der Winkel zwischen den Richtungsvektoren etwa
180° und das Skalarprodukt maximal negativ, weiter
unterhalb davon wird der Winkel sogar > 180° und
das Skalarprodukt nimmt wieder etwas ab, bleibt aber
immer negativ. Diese Winkel sind allerdings nicht
mehr als Winkel α bezeichnet, da sie nicht in Punkt
20 gemessen sind.

[0082] Ein in Fig. 2 nicht eingezeichneter, in der Mit-
te bzw. im Zentrum der Öffnung 8 gemessener Win-
kel β zwischen dem Richtungsvektor der Drehrich-
tung 19 und dem Richtungsvektor der Förderrichtung
17 beträgt etwa 178° bis 180°.

[0083] Die Vorrichtung gemäß Fig. 2 stellt den ers-
ten Grenzfall bzw. Extremwert dar. Bei einer solchen
Anordnung ist eine sehr schonende Stopfwirkung
bzw. eine besonders vorteilhafte Fütterung möglich
und ist eine solche Vorrichtung insbesondere für sen-
sible Materialien, die nahe dem Schmelzbereich be-
arbeitet werden oder für langstreifiges Gut vorteilhaft.

[0084] In Fig. 3 ist eine alternative Ausführungsform
gezeigt, bei der der Extruder 5 nicht tangential, son-
dern mit seiner Stirnseite 7 an den Behälter 1 ange-
schlossen ist. Die Schnecke 6 und das Gehäuse 16
des Extruders 5 sind im Bereich der Öffnung 8 an
die Kontur der Innenwand des Behälters 1 angepasst
und bündig zurückversetzt. Kein Teil des Extruders 5
ragt durch die Öffnung 8 hindurch in den Innenraum
des Behälters 1 hinein.

[0085] Der Abstand 18 entspricht hier etwa 5 bis 10
% des Radius 11 des Behälters 1 und etwa dem hal-
ben Innendurchmesser d des Gehäuses 16. Diese
Ausführungsfrom stellt somit den zweiten Grenzfall
bzw. Extremwert mit kleinstmöglichem Versatz bzw.
Abstand 18 dar, bei dem die Dreh- bzw. Bewegungs-
richtung 12 der Misch- und/oder Zerkleinerungswerk-
zeuge 3 der Förderrichtung 17 des Extruders 5 zu-
mindest geringfügig entgegengerichtet ist und zwar
über die gesamte Fläche der Öffnung 8.

[0086] Das Skalarprodukt ist in Fig. 3 in demjeni-
gen grenzwertigen, am weitesten stromaufwärts ge-
legenen, Punkt 20 genau null, der am, am weites-
ten stromaufwärts gelegenen, Rand 20' der Öffnung
8 liegt. Der Winkel α zwischen dem Richtungsvek-
tor 17 der Förderrichtung und dem Richtungsvektor
der Drehrichtung 19 ist, gemessen in Punkt 20 von
Fig. 3, genau 90°. Schreitet man entlang der Öffnung
8 nach unten, also in Drehrichtung 12, weiter, so wird
der Winkel zwischen den Richtungsvektoren immer
größer und zu einem stumpfen Winkel > 90° und das
Skalarprodukt wird gleichzeitig negativ. An keinem
Punkt oder in keinem Bereich der Öffnung 8 ist das
Skalaprodukt jedoch positiv oder der Winkel kleiner
als 90°. Dadurch kann nicht einmal in einem Teilbe-
reich der Öffnung 8 eine lokale Überfütterung erfol-
gen bzw. kann es in keinem Bereich der Öffnung 8
zu einer schädlichen überhöhten Stopfwirkung kom-
men.

[0087] Darin besteht auch ein entscheidender Unter-
schied zu einer rein radialen Anordnung, da in Punkt
20 bzw. an der Kante 20' bei einer voll radialen An-
ordnung des Extruders 5 ein Winkel α < 90° vorliegen
würde und diejenigen Bereiche der Öffnung 8, die in
der Zeichnung oberhalb der Radialen 11 bzw. strom-
aufwärts bzw. zulaufseitig davon gelegen sind, hätten
ein positives Skalarprodukt. Damit könnte sich in die-
sen Bereichen lokal aufgeschmolzenes Kunststoffgut
ansammeln.

[0088] In Fig. 4 ist eine weitere alternative Ausfüh-
rungsform dargestellt, bei der der Extruder 5 ablauf-
seitig etwas weiter versetzt ist als bei Fig. 3, jedoch
noch nicht tangential wie in Fig. 1 und Fig. 2. Im vor-
liegenden Fall, wie auch bei Fig. 3, durchsetzt die
nach hinten gedachte Verlängerung der Längsachse
15 des Extruders 5 den Innenraum des Behälters 1
sekantenartig. Dies hat zur Folge, dass – gemessen
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in Umfangsrichtung des Behälters 1 – die Öffnung 8
breiter ist als bei der Ausführungsform nach Fig. 3.
Auch der Abstand 18 ist entsprechend größer als bei
Fig. 3, jedoch etwas kleiner als der Radius 11. Der
Winkel α gemessen in Punkt 20 beträgt etwa 150°,
wodurch gegenüber der Vorrichtung von Fig. 3 die
Stopfwirkung verringert wird, was für gewisse sen-
sible Polymere vorteilhafter ist. Der vom Behälter 1
aus gesehene rechte innere Rand bzw. die Innen-
wandung des Gehäuses 16 schließt tangential an den
Behälter 1 an, wodurch im Unterschied zu Fig. 3 kei-
ne stumpfe Übergangskante ausgebildet ist. In die-
sem stromabwärtigsten Punkt der Öffnung 8, in Fig. 4
ganz links, ist der Winkel etwa 180°.

[0089] Um bei all diesen Behälter-Extruder-Kombi-
nationen optimale Bedingungen hinsichtlich der Ver-
weilzeiten des Kunststoffes für die Vorzerkleinerung,
die Vortrocknung und die Vorwärmung des Kunst-
stoffmateriales im Behälter 1 zu erzielen, steht der
Durchmesser D des Behälters 1 zum Außendurch-
messer d der Schnecke 6 in der Beziehung D =
10·∛K·d², wobei D der Innendurchmesser des Behäl-
ters 1 in Millimeter, d der Durchmesser der Schne-
cke 6 in Millimeter und K eine Konstante sind, welche
Konstante im Bereich von 60 bis 180 liegt.

[0090] Wie eingangs erwähnt, gewährleistet das
spezifische Verhältnis zwischen dem Innendurch-
messer D des Behälters 1 und dem mittleren Durch-
messer d der Schnecke 6 bei relativ geringer durch-
schnittlicher Verweilzeit des Materials, dass in die
Einzugsöffnung 80 des Gehäuses 16 stets Gut mit
einer ausreichend konstanten thermischen und me-
chanischen Beschaffenheit eintritt, auch wenn das zu
verarbeitende Gut in Bezug auf eine solche Verar-
beitung schwierig ist, z.B. Folienreste unterschiedli-
cher Beschaffenheit (Dicke, Größe usw.). Die Misch-
bzw. Zerkleinerungswerkzeuge 3 sorgen durch ihre
besondere Drehrichtung 12 relativ zur Förderrichtung
der Schnecke 6 für den schonenden Einzug des Ma-
terials in den Extruder 5 und gewährleisten, dass bei
hohem Durchsatz eine homogene Schmelze erziel-
bar ist. Unterstützt werden die Werkzeuge 3 durch
die vorgesehenen Abweiser 50. Die gewählte Dreh-
richtung 12 der Misch- bzw. Zerkleinerungswerkzeu-
ge 3 wirkt synergistisch mit der Anbringung der Ab-
weiser 50 zusammen. Derartige Abweiser 50 werden
an der Innenwandung des Behälters 1 angebracht,
beispielsweise angeschweißt. Die Abweiser 50 besit-
zen eine vorgegebene Länge l sowie eine vorgege-
bene Breite b, die an die jeweiligen Verhältnisse an-
gepasst werden kann. Prinzipiell können die Abwei-
ser 50 auch austauschbar an der Behälterinnenwand
angebracht werden. Die Anzahl der längs der Innen-
wand des Behälters 1 angeordneten Abweiser 50
wird dem Einsatzzweck der Vorrichtung angepasst.

[0091] Fig. 5 zeigt einen schematischen Schnitt
durch einen Behälter 1, in dem an gegenüberliegen-

den Innenwandbereichen zwei Abweiser 50 angeord-
net sind. Der eine Abweiser 50 liegt der Einzugsöff-
nung 80 gegenüber; der andere Abweiser, der eine
endseitige Verlängerung 57 besitzt, besitzt einen un-
teren Endbereich bzw. ein unteres Ende 58, der bzw.
das oberhalb der Einzugsöffnung 80 liegt. Mit 70 ist
ein Umfeld bzw. ein Bereich um die Einzugsöffnung
80 dargestellt, innerhalb dem vorteilhafterweise das
Ende bzw. der tiefste Punkt 58 zumindest eines der
vorgesehenen Abstreifers 50 angeordnet sein sollte.

[0092] Fig. 6 zeigt eine Draufsicht auf den in Fig. 5
dargestellten Behälter. Man erkennt die beiden an
einander gegenüberliegenden Innenwandflächen an-
geordneten Abweiser 50.

[0093] Fig. 7 zeigt einen Detailschnitt des Anschlus-
ses einer Förder- bzw. Extruderschnecke 6 an den
Behälter 1. Oberhalb der Einzugsöffnung 80 liegt ein
Abweiser 50. Dieser stegförmige Abweiser 50 ist mit
seiner Schmalseite an der Behälterwand befestigt
und ragt in das Behälterinnere.

[0094] Es ist vorgesehen, dass der Abweiser 50 ei-
nen Höhenverlauf besitzt, wobei das Höhenniveau in
Drehrichtung 12 des Mischwerkzeuges 3 von oben
nach unten zu abnimmt, so wie dies in Fig. 8 und
Fig. 9 ersichtlich ist. Dabei schließt jeder Abweiser 50
zumindest über den größten Teil seiner Länge einen
spitzen Winkel α mit einer Ebene E ein, welche Ebe-
ne E senkrecht zur Drehachse 10 der umlaufenden
Misch- und Zerkleinerungswerkzeuge 3 steht.

[0095] Der Abweiser 50 kann sich mit konstantem
Winkel α in Form eines geraden Stegs längs der Be-
hälterinnenwand erstrecken. Es ist selbstverständ-
lich, dass die Abweiser 50 der Innenwand des Behäl-
ters folgen und in Daraufsicht, so wie in Fig. 6 dar-
gestellt, längs des Umfanges des Behälters eine ent-
sprechende Krümmung besitzen. Der Winkel α wird
jedoch gegenüber der Ebene E gemessen und im
Falle, dass ein Abweiser 50 eine Krümmung über sei-
nen Höhenverlauf besitzt, so kann der jeweilige Tan-
gentialwinkel in den betrachteten Punkten des Abwei-
sers 50 als Winkel α herangezogen werden.

[0096] Von Vorteil ist es, wenn, wie in den Figu-
ren dargestellt ist, zumindest über einen Teilabschnitt
des Abweisers 50 der Winkel α 15° bis 45°, vorzugs-
weise 20° bis 40°, beträgt.

[0097] Aus Fig. 8 und Fig. 9 ist ersichtlich, das der
Höhenverlauf des Abweisers 50 zumeist eine konve-
xe Krümmung zeigt, die gegen die Drehrichtung 12
der Werkzeuge 3 gerichtet ist. Es ist allerdings auch
in Fig. 8 ein Abweiser 50A eingezeichnet, der eine
konvexe Krümmung besitzt, die in Drehrichtung 12
der Werkzeuge 3 gerichtet ist.
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[0098] Fig. 8 zeigt eine Vielzahl von unterschiedli-
che Länge und/oder unterschiedlichen Höhenverlauf
besitzenden Abweisern 50. Aus Fig. 8 ist auch er-
sichtlich, dass die Drehrichtung 12 der Werkzeuge 3
entgegen der Förderrichtung FS der Schnecke 6 ge-
richtet ist, sowie dies anhand der Fig. 1 bis Fig. 4
ausführlich erläutert wurde. In Fig. 8 ist der Bereich
70 erkennbar, der die Einzugsöffnung 80 umgibt. In
diesem Bereich 79 liegt vorteilhafterweise der untere
Endbereich bzw. das untere Ende 58 eines oder auch
mehrerer Abweiser 50.

[0099] Es ist vorgesehen, dass das untere Ende des
Abweisers 50 in einem Umfangsbereich der Behälter-
wand zwischen den beiden Seitenkanten 55, 56 der
Einzugsöffnung 80 liegt und dieser Bereich gegebe-
nenfalls in Umdrehungsrichtung der Werkzeuge 3 nur
maximal 50% bis 80% der Länge einer Längskante
52, 53 vergrößert ist.

[0100] Des Weiteren ist vorgesehen, dass das unte-
re Ende des Abweisers 50 auf einem Niveau liegt, das
in dem Bereich 70 zwischen der oberen und unteren
Längskante 52, 53 der Einzugsöffnung 80 liegt und
gegebenenfalls maximal 50% bis 80% der Höhe HE
der Einzugsöffnung 80 oberhalb der oberen Längs-
kante 52 oder maximal 20% bis 30% der Höhe HE
der Einzugsöffnung 80 unterhalb der unteren Kante
53 der Einzugsöffnung 80 liegt.

[0101] Für die oberen Enden der Abweiser kann vor-
gesehen sein, dass das obere Ende des Abweisers
50, in Drehrichtung 12 der Mischwerkzeuge 3 be-
trachtet, zumindest 10° bis 15°, vorzugsweise 30° bis
55°, vor der drehrichtungsaufwärts gelegenen Kan-
te 56 der Einzugsöffnung 80 oder nach der drehrich-
tungsabwärts gelegenen Kante 55 der Einzugsöff-
nung 80 liegt. Mit dieser Lage der Abweiser 50 wird
das Einzugsverhalten beträchtlich verbessert.

[0102] Die Breite b und die Länge l der Abweiser 50
kann wie aus Fig. 10 ersichtlich den Gegebenheiten
angepasst und vorgegeben werden. In Fig. 10 ist ein
Abweiser 50 mit rechteckigem Längsquerschnitt dar-
gestellt. Rechts daneben ist der Abweiser 50 darge-
stellt, der sich in Richtung auf sein unteres Ende 58
in seinem letzten Abschnitt erweitert bzw. verbreitet.
Der rechts dargestellte Abweiser besitzt über seine
Länge l unterschiedliche Breite b bzw. ist in seinem
Endbereich abgestumpft.

[0103] Es ist möglich, dass im Bereich der Einzugs-
öffnung 80 auch mehrere Abweiser 50 enden. Bevor-
zugterweise liegen die Enden 58 der Abweiser 50 in
einem bezüglich der Kante 52 drehrichtungsabwär-
tigen Umfangsbereich 70 und enden auf einem Hö-
henniveau der Kante 52 oder darunter. Derartige Ab-
weiser sind mit 50B bezeichnet.

[0104] Die weiteren im Behälter 1 angeordneten Ab-
weiser 50, die der Einzugsöffnung (80) fern liegen,
können dieselben Merkmale, insbesondere bezüglich
Höhenverlauf und Höhenniveau, aufweisen wie die
im Umfangsbereich der Einzugsöffnung 80 liegenden
Abweiser 50.
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Schutzansprüche

1.    Vorrichtung zum Vorbehandeln und anschlie-
ßenden Fördern, Plastifizieren oder Agglomerieren
von Kunststoffen, insbesondere von thermoplasti-
schem Abfallkunststoff zu Recyclingzwecken, mit ei-
nem Behälter (1) für das zu verarbeitende Material,
wobei im Behälter (1) zumindest ein um eine Dreh-
achse (10) drehbares umlaufendes Misch- und/oder
Zerkleinerungswerkzeug (3) zur Mischung, Erwär-
mung und gegebenenfalls Zerkleinerung des Kunst-
stoffmaterials angeordnet ist,
wobei in einer Seitenwand (9) des Behälters (1) im
Bereich der Höhe des oder des untersten, boden-
nächsten Misch- und/oder Zerkleinerungswerkzeugs
(3) eine Öffnung (8) ausgebildet ist, durch die das vor-
behandelte Kunststoffmaterial aus dem Inneren des
Behälters (1) ausbringbar ist,
wobei zumindest ein Förderer (5), insbesondere ein
Extruder (5), zur Aufnahme des vorbehandelten Ma-
terials vorgesehen ist, mit zumindest einer in einem
Gehäuse (16) rotierenden, insbesondere plastifizie-
renden oder agglomerierenden, Schnecke (6), wobei
das Gehäuse (16) eine an seiner Stirnseite (7) oder
in seiner Mantelwand liegende Einzugsöffnung (80)
für das von der Schnecke (6) zu erfassende Materi-
al aufweist, und die Einzugsöffnung (80) mit der Öff-
nung (8) in Verbindung steht,
dadurch gekennzeichnet, dass
die gedachte Verlängerung der zentralen Längsach-
se (15) des Förderers (5) oder der der Einzugsöff-
nung (80) nächstliegenden Schnecke (6) entgegen
der Förderrichtung (17) des Förderers (5) an der
Drehachse (10) ohne diese zu schneiden vorbeiführt,
wobei die Längsachse (15) des Förderers (5) oder
der der Einzugsöffnung (80) nächstliegenden Schne-
cke (6) ablaufseitig in Drehrichtung (12) zu der zur
Längsachse (15) parallelen, von der Drehachse (10)
des Misch- und/oder Zerkleinerungswerkzeugs (3) in
Förderrichtung (17) des Förderers (5) nach außen ge-
richteten Radialen (11) des Behälters (1) um einen
Abstand (18) versetzt ist, und
dass an der Innenwandfläche des Behälters (1) zu-
mindest ein stegförmiger, in das Innere des Behälters
(1) gerichteter Abweiser (50) angeordnet ist, dessen
Höhenverlauf in Drehrichtung (12) des Mischwerk-
zeuges (3) gesehen von oben nach unten zu abnimmt
und über seine Länge mit einer Ebene (E) senkrecht
zur Drehachse (10) der Mischwerkzeuge (3) einen
spitzen Winkel (α) einschließt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Winkel (α) über die Länge des Ab-
weisers (50) zumindest abschnittsweise konstant ist
oder dass der Abweiser (50) zumindest über einen
Abschnitt seiner Länge (l) gekrümmt, insbesondere
nach unten durchgebogen, verläuft, in welchem Fall
der Winkel (α) den in dem jeweiligen Punkt des Ab-
weisers (50) vorliegenden Tangentialwinkel darstellt.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Winkel (α), insbesondere
im mittleren Bereich des Abweisers (50), 15° bis 45°,
vorzugsweise 20° bis 40°, beträgt.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel (α) gegen
das untere Ende des Abweisers (50) zu, gegebenen-
falls auf einen Winkel α = 0°, abnimmt.

5.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass das untere Ende
(58) des Abweisers (50) in einem Umfang (70) zwi-
schen den beiden Seitenkanten (55, 56) der Einzugs-
öffnung (80) liegt und dieser Bereich gegebenenfalls
in Umdrehungsrichtung der Werkzeuge (3) um maxi-
mal 50% bis 80% der Länge einer Längskante (52,
53) vergrößert ist.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das untere Ende (58)
des Abweisers (50) auf einem Höhenniveau an der
Behälterwand liegt, das in dem Bereich (70) zwischen
der oberen und unteren Längskante (52, 53) der Ein-
zugsöffnung (80) liegt und gegebenenfalls maximal
50% bis 80% der Höhe (HE) der Einzugsöffnung (80)
oberhalb der oberen Längskante (52) oder maximal
20% bis 30% der Höhe (HE) der Einzugsöffnung (80)
unterhalb der unteren Kante (53) der Einzugsöffnung
(80) liegt.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Abweiser (50) ra-
dial von der Behälterinnenwand absteht.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der stegförmige Ab-
weiser (50) einen rechteckförmigen, an den in den
Behälter (1) ragenden Kanten allenfalls gerundeten,
Querschnitt aufweist und mit seiner Schmalseite an
der Innenwand des Behälters (1) befestigt ist.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass sich die Breite des Ab-
weisers (50) in Richtung auf das Ende gegebenen-
falls stufenförmig verjüngt oder, dass der Abweiser
(50) im Endbereich verbreitet ist.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das obere Ende des
Abweisers (50), in Drehrichtung (12) der Mischwerk-
zeuge (3) betrachtet, zumindest 10° bis 15°, vorzugs-
weise 30° bis 55°, vor der drehrichtungsaufwärts ge-
legenen Kante (56) der Einzugsöffnung (80) oder
nach der drehrichtungsabwärts gelegenen Kante (55)
der Einzugsöffnung (80) liegt.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Breite (b) des
Abweisers (50) in einem Bereich von 1 % bis 10 %
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des Behälterdurchmessers liegt und/oder dass die
Bereite des Abweisers (50) größer als 15 mm ist, vor-
zugsweise 20 bis 250 mm, beträgt.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass an das untere, den
tiefsten Abschnitt (58) des Abweisers (50) darstel-
lende Ende ein Verlängerungsteil (57), insbesondere
einstückig, anschließt, der in Drehrichtung (12) nach
oben gerichtet ist.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass der Abweiser (50)
außerhalb des lichten Querschnittes der Einzugsöff-
nung (80) endet.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass für einen mit dem
Behälter (1) in Verbindung stehenden Förderer (5)
das Skalarprodukt gebildet aus dem tangential zum
Flugkreis des radial äußersten Punktes des Misch-
und/oder Zerkleinerungswerkzeugs (3) bzw. tangen-
tial zu dem an der Öffnung (8) vorbeibewegten Kunst-
stoffmaterial und normal zu einer Radialen (11) des
Behälters (1) ausgerichteten, in Dreh- bzw. Bewe-
gungsrichtung (12) des Misch- und/oder Zerkleine-
rungswerkzeugs (3) weisenden Richtungsvektor der
Drehrichtung (19) und dem Richtungsvektor (17) der
Förderrichtung des Förderers (5) in jedem einzelnen
Punkt bzw. im gesamten Bereich der Öffnung (8)
bzw. unmittelbar radial vor der Öffnung (8) null oder
negativ ist.

15.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass der Richtungsvek-
tor der Drehrichtung (19) des radial äußersten Punk-
tes des Misch- und/oder Zerkleinerungswerkzeugs
(3) und der Richtungsvektor (17) der Förderrichtung
des Förderers (5) einen Winkel (α) von größer oder
gleich 90° und kleiner oder gleich 180° einschließen,
gemessen im Schnittpunkt der beiden Richtungsvek-
toren (17, 19) am bezüglich der Dreh- bzw. Bewe-
gungsrichtung (12) des Misch- und/oder Zerkleine-
rungswerkzeugs (3) stromaufwärts gelegenen, zu-
laufseitigen Rand der Öffnung (8), insbesondere im
am weitesten stromaufwärts gelegenen Punkt (20)
auf diesem Rand bzw. der Öffnung (8).

16.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass der Richtungsvek-
tor (19) der Dreh- bzw. Bewegungsrichtung (12) und
der Richtungsvektor (17) der Förderrichtung des För-
derers (5) einen Winkel (β) zwischen 170° und 180°
einschließen, gemessen im Schnittpunkt der beiden
Richtungsvektoren (17, 19) in der Mitte der Öffnung
(8).

17.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand (18)
größer als oder gleich groß wie der halbe Innendurch-

messer des Gehäuses (16) des Förderers (5) bzw.
der Schnecke (6) ist, und/oder größer gleich 7 %, vor-
zugsweise größer gleich 20 %, des Radius des Be-
hälters (1) ist oder dass der Abstand (18) größer als
oder gleich groß wie der Radius des Behälters (1) ist.

18.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass die gedachte Ver-
längerung der Längsachse (15) des Förderers (5)
entgegen der Förderrichtung nach Art einer Sekan-
te zum Querschnitt des Behälters (1) angeordnet ist
und den Innenraum des Behälters (1) zumindest ab-
schnittsweise durchsetzt.

19.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
18, dadurch gekennzeichnet, dass der Förderer (5)
tangential an den Behälter (1) angeschlossen ist bzw.
tangential zum Querschnitt des Behälters (1) verläuft
bzw. dass die Längsachse (15) des Förderers (5)
bzw. der Schnecke (6) bzw. die Längsachse der der
Einzugsöffnung (80) nächstliegenden Schnecke (6)
oder die Innenwandung des Gehäuses (16) oder die
Umhüllende der Schecke (6) tangential zur Innensei-
te der Seitenwand (9) des Behälters (1) verläuft, wo-
bei vorzugsweise die Schnecke (6) an ihrer Stirnseite
(7) mit einem Antrieb verbunden ist und an ihrem ge-
genüberliegenden Stirnende zu einer am Stirnende
des Gehäuses (16) angeordneten Austrittsöffnung,
insbesondere einem Extruderkopf, fördert.

20.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
19, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung (8)
unmittelbar und direkt und ohne wesentliche Beab-
standung, insbesondere ohne Übergabestrecke oder
Förderschnecke, mit der Einzugsöffnung (80) ver-
bunden ist.

21.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
20, dadurch gekennzeichnet, dass das Misch- und/
oder Zerkleinerungswerkzeug (3) Werkzeuge und/
oder Messer (14) umfasst, die in Dreh- bzw. Bewe-
gungsrichtung (12) auf das Kunststoffmaterial zer-
kleinernd, schneidend und erwärmend einwirken, wo-
bei die Werkzeuge und/oder Messer (14) vorzugswei-
se auf oder an einem, insbesondere parallel zur Bo-
denfläche (2), angeordneten, drehbaren Werkzeug-
träger (13), insbesondere einer Trägerscheibe (13),
ausgebildet oder angeordnet sind.

22.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
21, dadurch gekennzeichnet, dass die auf das Kunst-
stoffmaterial einwirkenden in Dreh- bzw. Bewegungs-
richtung (12) weisenden vorderen Bereiche bzw. Vor-
derkanten (22) der Misch- und/oder Zerkleinerungs-
werkzeuge (3) oder der Messer (14) unterschiedlich
ausgebildet, angestellt, gekrümmt und/oder angeord-
net sind im Vergleich zu den in Dreh- bzw. Bewe-
gungsrichtung (12) hinteren bzw. nachlaufenden Be-
reichen.
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23.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
22, dadurch gekennzeichnet, dass der Behälter (1)
im wesentlichen kreiszylindrisch mit einer ebenen Bo-
denfläche (2) und einer dazu vertikal ausgerichteten
zylindermantelförmigen Seitenwand (9) ausgebildet
ist und/oder die Drehachse (10) der Misch- und/oder
Zerkleinerungswerkzeuge (3) mit der zentralen Mit-
telachse des Behälters (1) zusammenfällt und/oder
die Drehachse (10) oder die zentrale Mittelachse ver-
tikal und/oder normal zur Bodenfläche (2) ausgerich-
tet sind.

24.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass der unterste
Werkzeugträger (13) bzw. das unterste der Misch-
und/oder Zerkleinerungswerkzeuge (3) und/oder die
Öffnung (8) bodennah in geringem Abstand zur Bo-
denfläche (2), insbesondere im Bereich des unters-
ten Viertels der Höhe des Behälters (1), vorzugswei-
se in einem Abstand zur Bodenfläche (2) von 10 mm
bis 400 mm angeordnet sind.

25.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
24, dadurch gekennzeichnet, dass der Förderer (5)
ein Einzelschneckenextruder (6) mit einer einzigen
komprimierenden Schnecke (6) ist oder ein Dop-
pel- oder Mehrfachschneckenextruder ist, wobei die
Durchmesser d der einzelnen Schnecken (6) unter-
einander gleich groß sind.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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